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EL ORIGEN FOOD GMBH 

Hamburg, Deutschland 

Abstimmung ohne Versammlung 

Aufforderung zur Stimmabgabe 

durch die el origen food GmbH, Satzungssitz: Hamburg, Deutschland 

betreffend die 

bis zu EUR 10.000.000,00 8,00% nicht nachrangige, unbesicherte Anleihe 2023/2026 

ISIN DE000A352B09, WKN: A352B0 

Die el origen food GmbH, Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 158361 (die "Emittentin"), fordert 
hiermit die Inhaber der zu der bis zu EUR 10.000.000,00 8,00%-Inhaberschuldverschreibung 
fällig 2026 (die "Anleihe") gehörenden Teilschuldverschreibungen (jeweils ein "Gläubiger" 
und zusammen die "Gläubiger") gemäß den in dieser Aufforderung zur Stimmabgabe 
dargelegten Bedingungen zur 
 

Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums 
 

beginnend am 8. Juli 2025, 00:00 Uhr 
und 

endend am 10. Juli 2025, 24:00 Uhr 
 
gegenüber dem von ihr mit der Abstimmungsleitung beauftragten Notar Dr. Johannes Beil, 
Notare Bergstraße, Hamburg (der "Abstimmungsleiter") auf. 
 
1. RECHTSGRUNDLAGE UND WICHTIGE HINWEISE 

1.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Abstimmung ohne Versammlung ist das Gesetz über 
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen vom 31. Juli 2009 in der geltenden 
Fassung ("SchVG"), das auf die Anleihe Anwendung findet. 

Die Anleihebedingungen können gemäß § 10 Abs. 1 der Anleihebedingungen mit 
Zustimmung der Emittentin aufgrund Mehrheitsbeschlusses der Gläubiger nach 
Maßgabe der §§ 5ff. SchVG geändert werden. Beschlüsse der Gläubiger zur 
Änderung der Anleihebedingungen werden gemäß § 10 Abs. 2 der 
Anleihebedingungen im Wege der Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG 
getroffen. 
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Da die deutschsprachige Fassung der Anleihebedingungen bindend ist, wird die 
Umsetzung der Änderung der Anleihebedingungen in der deutschen Sprachfassung 
verbindlich sein. 

1.2 Wichtige Hinweise 

(a) Die Veröffentlichung dieser Aufforderung zur Stimmabgabe stellt kein Angebot 
dar. Insbesondere stellt die Veröffentlichung weder ein öffentliches Angebot 
zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder 
zur Zeichnung von Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren dar.  

(b) Diese Aufforderung zur Stimmabgabe ersetzt nicht eine eigenständige Prüfung 
und Bewertung der Beschlussgegenstände sowie eine weitere Prüfung der 
rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen Verhältnisse der 
Emittentin durch jeden einzelnen Gläubiger. Jeder Gläubiger sollte seine 
Entscheidung über die Abstimmung zu den Beschlussgegenständen in der 
Abstimmung ohne Versammlung nicht allein auf der Grundlage dieser 
Aufforderung zur Stimmabgabe, sondern unter Heranziehung aller 
verfügbaren Informationen über die Emittentin nach Konsultation mit 
seinen/ihren eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern 
treffen. 

(c) Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung und Verbreitung dieser 
Aufforderung zur Stimmabgabe kann in Rechtsordnungen außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Die 
Aufforderung zur Stimmabgabe sowie andere damit im Zusammenhang 
stehende Unterlagen dürfen daher durch Dritte nicht in Länder versandt oder 
dort veröffentlicht, verbreitet oder verteilt werden, wenn und soweit eine solche 
Versendung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung gegen anwendbare 
Rechtsvorschriften verstoßen würde oder von der Einhaltung behördlicher 
Verfahren oder der Erteilung einer Gestattung oder der Erfüllung weiterer 
Voraussetzungen abhängig ist und diese nicht vorliegen. Dies gilt auch für eine 
Zusammenfassung oder eine sonstige Beschreibung der in der Aufforderung 
zur Stimmabgabe oder anderen damit im Zusammenhang stehenden 
Unterlagen enthaltenen Angaben und Bedingungen. 

(d) Personen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die diese Aufforderung 
zur Stimmabgabe einsehen oder an der Abstimmung ohne Versammlung 
teilnehmen wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland bestehende diesbezügliche Verbote und 
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. 

(e) Ferner dürfen die Schuldverschreibungen in den USA, Kanada, Japan, 
Neuseeland und Australien – vorbehaltlich des Eingreifens rechtlicher 
Ausnahmetatbestände – weder angeboten noch verkauft oder direkt oder 
indirekt dorthin geliefert werden. Insbesondere sind und werden die 
Schuldverschreibungen weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act 
von 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der 
USA registriert. 
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2. GEGENSTÄNDE DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG UND BESCHLUSSVORSCHLAG 

Die Emittentin schlägt vor, dass die Gläubiger der Verlängerung der Laufzeit und der 
Einräumung eines schuldrechtlichen Nachrangs als einheitlichem Beschlussvorschlag 
nach näherer Maßgabe der Ziffer 2. zustimmen.  

2.1 Beschlussfassung über einen Nachrang und die Verlängerung der Laufzeit 

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

(a) Die Überschrift des § 1 der Anleihebedingungen wird geändert und wie folgt 
neu gefasst:  

 § 1 
Allgemeines, Status der 
Schuldverschreibungen 

§ 1 
General, Status of the Bonds  

 

(b) § 1 wird um einen neuen Absatz § 1.5 wie folgt ergänzt: 

1.5 Status der 
Schuldverschreibungen. Die 
Schuldverschreibungen 
begründen direkte, nicht 
besicherte, nachrangige 
Verbindlichkeiten der Emittentin, 
die untereinander und mit jeder 
Gleichrangigen Verbindlichkeit 
gleichrangig sind und nur den 
Nachrangigen Verbindlichkeiten 
im Rang vorgehen; im Fall der 
Liquidation oder der Insolvenz 
der Emittentin oder eines 
anderen der Abwendung der 
Insolvenz dienenden Verfahrens 
gegen die Emittentin gehen die 
Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen allen 
anderen bestehenden und 
zukünftigen Verbindlichkeiten 
der Emittentin (mit Ausnahme 
der Gleichrangigen 
Verbindlichkeiten und der 
Nachrangigen 
Verbindlichkeiten), ob nicht 
nachrangig oder gesetzlich 
nachrangig, vollständig nach, 
soweit zwingende gesetzliche 
Vorschriften nichts anderes 

Status of the Bonds. The 
obligations of the Issuer under the 
Bonds constitute direct, 
unsecured and subordinated 
obligations of the Issuer, ranking 
pari passu among themselves, 
pari passu with all Parity 
Obligations and senior only to the 
Junior Obligations, and in the 
event of the liquidation or 
insolvency, or any other 
proceedings for the avoidance of 
insolvency, of, or against, the 
Issuer, the obligations under the 
Bonds shall be fully subordinated 
to all other present and future 
obligations of the Issuer (except 
for Parity Obligations and Junior 
Obligations), whether 
unsubordinated or statutorily 
subordinated, except as otherwise 
provided by mandatory provisions 
of law or as expressly provided for 
by the terms of the relevant 
instrument so that in any such 
event no amounts shall be payable 
in respect of the Bonds unless all 
claims that pursuant to this § 1.5 
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vorschreiben bzw. die 
Bedingungen des betreffenden 
Instruments nicht ausdrücklich 
etwas anderes vorsehen, so 
dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen solange 
nicht erfolgen, wie die 
Ansprüche, die nach diesem 
§ 1.5 den 
Schuldverschreibungen im Rang 
vorgehen, nicht vollständig 
befriedigt sind. 

rank senior to the Bonds have 
been satisfied in full. 

 Die Rechte der Gläubiger aus 
den Schuldverschreibungen 
gegenüber der Emittentin 
begründen direkte, nicht 
besicherte und nachrangige 
Rechte, die im Fall der 
Liquidation oder der Insolvenz 
der Emittentin oder eines 
anderen der Abwendung der 
Insolvenz der Emittentin 
dienenden Verfahrens 
untereinander und mit jeder 
Gleichrangigen Verbindlichkeit 
im Rang gleichstehen und nur 
den Nachrangigen 
Verbindlichkeiten im Rang 
vorgehen. 

The rights of the Bondholders 
towards the Issuer under the 
Bonds constitute direct, 
unsecured and subordinated 
claims, in the event of the 
liquidation or insolvency of the 
Issuer or any other proceedings 
for the avoidance of insolvency of 
the Issuer ranking pari passu 
among themselves, pari passu 
with all claims in respect of the 
Parity Obligations and senior only 
to the claims against the Issuer in 
respect of the Junior Obligations. 

 "Gleichrangige 
Verbindlichkeiten" bezeichnet 
jede bestehende und zukünftige 
Verbindlichkeit der Emittentin, (i) 
die gleichrangig im Verhältnis zu 
den Verbindlichkeiten der 
Emittentin unter den 
Schuldverschreibungen ist oder 
ausdrücklich als gleichrangig 
vereinbart ist oder (ii)  die von 
einer Garantie oder sonstigen 
Haftungsübernahme der 
Emittentin profitiert, bei der die 
Verbindlichkeiten der Emittentin 
aus der betreffenden Garantie 
oder Haftungsübernahme mit 
den Verbindlichkeiten der 
Emittentin aus den 

"Parity Obligations" means any 
present or future obligation which 
(i) is assumed by the Issuer and 
the obligations under which rank 
or are expressed to rank pari 
passu with the Issuer's obligations 
under the Bonds, or (ii) is 
assumed by the Issuer and which 
benefits from a guarantee or other 
support agreement by the Issuer 
expressed to rank pari passu with 
its obligations under the Bonds. 
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Schuldverschreibungen als 
gleichrangig vereinbart sind. 

 "Nachrangige 
Verbindlichkeiten" bezeichnet 
(i) die Gesellschaftsanteile der 
Emittentin, (ii) jeder zukünftige 
Gesellschaftsanteil der 
Emittentin, und (iii) jedes andere 
gegenwärtige oder zukünftige 
Wertpapier, Namenswertpapier 
oder jedes andere Instrument, 
das von der Emittentin begeben 
ist und bei dem die daraus 
folgenden Verbindlichkeiten der 
Emittentin mit den 
Gesellschaftsanteilen der 
Emittentin gleichrangig 
vereinbart sind. 

"Junior Obligations" means 
(i) the ure share of  the Issuer, and 
(iii) any other present or future 
security, registered security or 
other instrument of the Issuer 
under which the Issuer's 
obligations rank or are expressed 
to rank pari passu with the shares  
of the Issuer. 

 

(c) § 3.1 und § 3.5 der Anleihebedingungen werden geändert und wie folgt neu 
gefasst: 

3.1 Endfälligkeit. Endfälligkeitstag 
ist der 20.11.2030 
("Endfälligkeitstag"). Die 
Schuldverschreibungen werden 
am Endfälligkeitstag zu 100% 
ihres Nennbetrags zuzüglich auf 
den Nennbetrag bis zum 
Rückzahlungstag 
(ausschließlich) aufgelaufener 
Zinsen zurückgezahlt, sofern sie 
nicht vorher zurückgezahlt oder 
zurückgekauft worden sind. 

Maturity. Maturity date is 
20.11.2030 ("Maturity Date"). The 
Bonds shall be redeemed on the 
Maturity Date at 100% of their 
Principal Amount plus 
(exclusively) interest accrued on 
the Principal Amount up to the 
redemption date, provided that 
they have not been redeemed or 
repurchased prior thereto. 

3.5 Laufzeitbeginn. Am 
Ausgabetag beginnt die Laufzeit 
der Schuldverschreibungen. Die 
Laufzeit beträgt sieben Jahre. 

Commencement of Term. The 
term of the Bonds shall commence 
on the Issue Date. The term is 
seven years. 

 

3. ZUSTIMMUNG DER EMITTENTIN 

Die Emittentin stimmt hiermit unwiderruflich und im Voraus der Änderung der 
Anleihebedingungen der Anleihe wie im Beschlussvorschlag unter Ziffer 2 vorgesehen 
zu. 
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4. VERFAHREN DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG SOWIE ART UND FORM DER ABGABE 

DER STIMMEN 

4.1 Die Abstimmung ohne Versammlung wird vom Abstimmungsleiter geleitet, der von der 
Emittentin dazu beauftragt worden ist. 

4.2 Die Gläubiger können ihre Stimme gegenüber dem Abstimmungsleiter innerhalb des 
Zeitraums beginnend am 8. Juli 2025, 00:00 Uhr und endend am 10. Juli 2025, 24:00 
Uhr (der "Abstimmungszeitraum") per Post, Fax oder E-Mail oder sonst in Textform 
(§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs ("BGB")) abgeben ("Stimmabgabe"). Als 
Stimmabgabe gilt der Zugang beim Abstimmungsleiter. Vor Beginn und nach Ablauf 
des Abstimmungszeitraums beim Abstimmungsleiter zugehende Stimmabgaben 
werden nicht berücksichtigt.  

4.3 Die Stimmabgabe gegenüber dem Abstimmungsleiter erfolgt per Post, Fax oder E-
Mail oder sonst in Textform an die folgende Adresse: 

Herrn Notar Dr. Johannes Beil 

Notare Bergstraße 

– Abstimmungsleiter –  

"el origen food GmbH: Abstimmung ohne Versammlung" 

Bergstraße 11, 20095 Hamburg, Deutschland 

Tel: +49 (0)40 302006 887 

Fax: +49 (0)40 302006 675 

E-Mail: elorigen@notariat-bergstrasse.de 

Hierbei sind der Nachweis der Gläubigereigenschaft gemäß Ziffer 5.3 sowie (soweit 
einschlägig) der Nachweis der Vertretungsbefugnis gemäß Ziffer 5.4 oder 5.5 und 
(soweit einschlägig) der Nachweis der Vollmacht gemäß Ziffer 6.1 beizufügen. 

4.4 Zur Beschleunigung der Auszählung der Stimmen wird darum gebeten, die oben 
genannten Unterlagen (mit Ausnahme des Stimmabgabeformulars) möglichst 
frühzeitig vor dem Abstimmungszeitraum an den Abstimmungsleiter zu übermitteln. 

4.5 Zur Erleichterung und Beschleunigung der Auszählung der Stimmen werden die 
Gläubiger gebeten, für die Stimmabgabe das Formular zu verwenden, das auf der 
Internetseite der Emittentin (https://www.elorigenfood.de/pages/anleihe) ab dem 
23. Juni 2025 ab spätestens 15 Uhr zum Abruf verfügbar sein wird. Die Wirksamkeit 
einer Stimmabgabe hängt aber nicht von der Verwendung des Formulars ab. In das 
Formular werden, soweit möglich, auch etwaige bis dahin rechtzeitig und 
ordnungsgemäß gestellte und beim Abstimmungsleiter oder der Emittentin 
zugegangene Gegenanträge im Sinne der Ziffer 8.3 und/oder Ergänzungsverlangen 
im Sinne der Ziffer 8.2 aufgenommen. 
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5. TEILNAHMEBERECHTIGUNG, STIMMRECHTE, NACHWEISE 

5.1 Zur Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung ist jeder Gläubiger berechtigt. 
Entscheidend ist die Inhaberschaft zum Zeitpunkt der Abstimmung, der nach Maßgabe 
von Ziffer 5.3 nachzuweisen ist.  

5.2 An der Abstimmung ohne Versammlung nimmt jeder Gläubiger nach Maßgabe des 
von ihm gehaltenen Nennwerts der ausstehenden Teilschuldverschreibungen  teil. Im 
Übrigen gilt § 6 SchVG, wonach insbesondere gemäß § 6 Abs. 2 SchVG das 
Stimmrecht ruht, solange die Anleihen der Emittentin oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen (§ 271 Abs. 2 Handelsgesetzbuch) zustehen oder für Rechnung der 
Emittentin gehalten werden. 

5.3 Gläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung ohne 
Versammlung spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums sowohl durch 
einen in Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweis der Depotbank 
("Besonderer Nachweis") nachweisen. Der besondere Nachweis der Depotbank ist 
eine Bescheinigung der Depotbank, die den vollen Namen und die volle Anschrift des 
Gläubigers bezeichnet und den gesamten Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen 
angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank 
bestehenden Depot dieses Gläubigers gutgeschrieben sind. Gläubiger sollten sich 
wegen der Ausstellung des Besonderen Nachweises mit ihrer Depotbank in 
Verbindung setzen.  

Gläubiger, die den Besonderen Nachweis nicht spätestens bis zum Ende des 
Abstimmungszeitraums vorgelegt oder übermittelt haben, sind nicht 
stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte des Gläubigers können das Stimmrecht 
in diesen Fällen nicht ausüben. 

5.4 Sofern Gläubiger keine natürlichen Personen sind, sondern als juristische Personen 
oder Personengesellschaften nach deutschem Recht (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH, 
Kommanditgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Unternehmergesellschaft, GbR) 
oder nach ausländischem Recht (z.B. Limited nach englischem Recht) existieren, 
sollen deren Repräsentanten, die den Gläubiger bei der Stimmabgabe vertreten, bei 
der Stimmabgabe zusätzlich zum Nachweis der Gläubigereigenschaft des von ihnen 
Vertretenen gemäß Ziffer 5.3 ihre Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise (z.B. durch 
einen Handelsregisterauszug oder eine andere gleichwertige Bestätigung, worin der 
Repräsentant als vertretungsbefugt ausgewiesen ist) gegenüber dem 
Abstimmungsleiter nachweisen. Die Beibringung eines Nachweises ist jedoch nicht 
zwingende Voraussetzung für die Berücksichtigung der Stimme bei der Abstimmung. 

5.5 Sofern Gläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine Eltern, 
ein Mündel durch seinen Vormund) oder durch einen Amtswalter (z.B. ein 
Insolvenzschuldner durch seinen Insolvenzverwalter) vertreten werden, soll der 
gesetzliche Vertreter oder Amtswalter zusätzlich zum Nachweis der 
Gläubigereigenschaft des von ihm Vertretenen gemäß Ziffer 5.3 seine gesetzliche 
Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise (z.B. durch eine Kopie der 
Personenstandsunterlagen oder der Bestellungsurkunde) gegenüber dem 
Abstimmungsleiter nachweisen. Die Beibringung eines Nachweises ist jedoch nicht 
zwingende Voraussetzung für die Berücksichtigung der Stimme bei der Abstimmung. 
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6. VERTRETUNG BEI DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE 

6.1 Jeder Gläubiger kann sich bei der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen (§ 14 SchVG i.V.m. § 18 Abs. 1 SchVG). Das Stimmrecht kann durch 
den Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht und etwaige Weisungen des 
Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen der Textform im Sinne des § 126b BGB. 
Die Vollmacht ist spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums gegenüber 
dem Abstimmungsleiter durch Übermittlung der Vollmachtserklärung per Post, Fax 
oder E-Mail oder sonst in Textform nachzuweisen. Der Bevollmächtigte hat ferner, 
sofern diese Nachweise nicht bereits übermittelt worden sind, jeweils in geeigneter 
Weise, die Gläubigereigenschaft des von ihm Vertretenen gemäß Ziffer 5.3 sowie 
(soweit einschlägig) die Vertretungsbefugnis des Ausstellers der Vollmacht gemäß 
Ziffer 5.4 oder 5.5 gegenüber dem Abstimmungsleiter nachzuweisen.  

6.2 Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, ist zum 
Abruf auf der Internetseite der Emittentin (https://www.elorigenfood.de/pages/anleihe) 
verfügbar. Die Verwendung dieses Formulars ist jedoch nicht zwingend. 

7. BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND AUSZÄHLUNG DER STIMMEN 

7.1 Bei der Abstimmung ohne Versammlung ist Beschlussfähigkeit gegeben, wenn die 
Gläubiger, hinsichtlich derer dem Abstimmungsleiter innerhalb des 
Abstimmungszeitraums Stimmerklärungen zugegangen sind, mindestens die Hälfte 
des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Teilschuldverschreibungen der Anleihe 
vertreten sind. Die zu fassenden Beschlüsse erfordern eine qualifizierte Mehrheit, d.h. 
mindestens 75% der abgegebenen Stimmen müssen dem Beschlussvorschlag 
zustimmen. Teilschuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, zählen nicht zu den 
ausstehenden Teilschuldverschreibungen. 

7.2 Sofern der Abstimmungsleiter nach Ablauf des Abstimmungszeitraums die mangelnde 
Beschlussfähigkeit feststellen sollte, kann gemäß § 18 Abs. 4 SchVG eine 
Gläubigerversammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung einberufen 
werden; die Versammlung gilt als zweite Gläubigerversammlung im Sinne von § 15 
Abs. 3 Satz 3 SchVG. Diese zweite Gläubigerversammlung ist beschlussfähig; für 
Beschlüsse zu deren Wirksamkeit eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, wie für 
die zu fassenden Beschlüsse der Fall, müssen die Anwesenden jedoch mindestens 
25% des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Teilschuldverschreibungen der 
Anleihe vertreten. Teilschuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, zählen nicht 
zu den ausstehenden Teilschuldverschreibungen. 

7.3 Die Auszählung der Stimmen wird im Wege des Additionsverfahrens durch 
Auszählung aller Stimmen vorgenommen. Bei dem Additionsverfahren werden nur die 
Ja-Stimmen und die Nein-Stimmen gezählt. Berücksichtigt werden alle 
ordnungsgemäß im Abstimmungszeitraum abgegeben und mit den erforderlichen 
Nachweisen versehenen Stimmen. 

7.4 Die Emittentin wird die Abstimmungsergebnisse nach dem Ende des 
Abstimmungszeitraums auf ihrer Internetseite 
(https://www.elorigenfood.de/pages/anleihe) und im Bundesanzeiger veröffentlichen. 
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7.5 Soweit die Gläubiger wirksam die Beschlussgegenstände gemäß Ziffer 2 beschließen, 
hat dies insbesondere die Rechtsfolge, dass die mit der erforderlichen Mehrheit 
gefassten Beschlüsse der Gläubiger für alle Gläubiger nach Vollziehung 
gleichermaßen verbindlich sind, auch wenn sie an der Beschlussfassung nicht 
mitgewirkt oder gegen den jeweiligen Beschlussgegenstand gestimmt haben. 

8. GEGENANTRÄGE UND ERGÄNZUNGSVERLANGEN 

8.1 Jeder Gläubiger ist berechtigt, zu den in dieser Aufforderung zur Stimmabgabe 
vorgeschlagenen Gegenständen der Beschlussfassung nach Maßgabe der 
Vorschriften des SchVG und der Anleihebedingungen eigene Beschlussvorschläge zu 
unterbreiten ("Gegenantrag"). Gegenanträge sollten so rechtzeitig gestellt werden, 
dass diese noch vor Beginn des Abstimmungszeitraums auf der Internetseite der 
Emittentin veröffentlicht werden können. Kündigt ein Gläubiger einen Gegenantrag vor 
dem Beginn des Abstimmungszeitraums an, wird die Emittentin diesen Gegenantrag 
unverzüglich bis zum Beginn des Abstimmungszeitraums auf der Internetseite der 
Emittentin (https://www.elorigenfood.de/pages/anleihe) zugänglich machen. 

8.2 Gläubiger, deren Teilschuldverschreibungen zusammen mindestens 5% der 
ausstehenden Teilschuldverschreibungen der Anleihe erreichen, können nach 
Maßgabe der Vorschriften des SchVG und der Anleihebedingungen verlangen, dass 
neue Gegenstände zur Beschlussfassung bekannt gemacht werden 
("Ergänzungsverlangen"). Das Ergänzungsverlangen muss der Emittentin oder dem 
Abstimmungsleiter so rechtzeitig zugehen, dass es spätestens am dritten Tag vor dem 
Beginn des Abstimmungszeitraums im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden 
kann. Da eine Bekanntmachung spätestens zwei Publikationstage vor der 
Veröffentlichung an den Bundesanzeiger übermittelt werden muss, und zudem eine 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger nur an Arbeitstagen erfolgt, werden die 
Anleihegläubiger gebeten, etwaige Ergänzungsverlangen spätestens am 30. Juni 
2025 mitzuteilen. Die Emittentin wird die erweiterte Tagesordnung nicht später als am 
dritten Tag vor dem Beginn des Abstimmungszeitraums im Bundesanzeiger bekannt 
machen und auf der Internetseite der Emittentin 
(https://www.elorigenfood.de/pages/anleihe) zur Verfügung stellen. 

8.3 Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen sind an die Emittentin oder den 
Abstimmungsleiter zu richten und können per Post, Fax oder E-Mail oder sonst in 
Textform an die Emittentin oder den Abstimmungsleiter an eine der folgenden 
Adressen übermittelt werden: 

el origen food GmbH 

Herrn Gerrit Feuerriegel 

"el origen food: Abstimmung ohne Versammlung" 

Große Reichenstraße 27 

20457 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland 

Tel: +49 (0)40 60050908 
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E-Mail: gerrit@elorigenfood.com 

 

oder 

 

Herrn Notar Dr. Johannes Beil 

Notare Bergstraße 

- Abstimmungsleiter - 

„el origen food: Abstimmung ohne Versammlung“ 

Bergstraße 11 

20095 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland 

Tel.: +49 (0) 40 302006 887 

Fax: +49 (0) 40 302006 675 

E-Mail: elorigen@notariat-bergstrasse.de 

Zwingend beizufügen ist auch im Hinblick auf einen Gegenantrag und/oder ein 
Ergänzungsverlangen ein Besonderer Nachweis (Ziffer 5.3.). Im Falle eines 
Ergänzungsverlangens haben die Gläubiger, die beantragen, einen weiteren 
Gegenstand zur Beschlussfassung zu stellen, ferner nachzuweisen, dass sie alleine 
oder gemeinsam 5 % der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Sollten 
Gläubiger Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen durch Bevollmächtigte 
unterbreiten, ist die Vollmachtserteilung nach Maßgabe von Ziffer 6 nachzuweisen. 

9. UNTERLAGEN; KOSTEN 

9.1 Vom Tag der Veröffentlichung dieser Aufforderung zur Stimmabgabe bis zum Ende 
des Abstimmungszeitraums stehen den Gläubigern folgende Unterlagen auf der 
Internetseite der Emittentin (https://www.elorigenfood.de/pages/anleihe) zur 
Verfügung: 

(a) Diese Aufforderung zur Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung ohne 
Versammlung nebst der darin enthaltenen Bedingungen, von denen die 
Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts abhängen; 

(b) Die derzeitigen Anleihebedingungen der Anleihe in der Fassung vom 
November 2023; 

(c) Die künftigen Anleihebedingungen der Anleihe in einer gemäß dem 
Beschlussvorschlag geänderten Version; 
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(d) Eine Vergleichsversion zwischen den derzeit geltenden und den künftigen 
Anleihebedingungen;  

(e) Formular für die Stimmabgabe im Rahmen der Abstimmung ohne 
Versammlung (voraussichtlich ab dem 23. Juni 2025, 15 Uhr); 

(f) Vollmachtsformular für Dritte. 

Auf Verlangen eines Gläubigers werden Abschriften der vorgenannten Unterlagen 
diesem Gläubiger unverzüglich und kostenlos übersandt. Das Verlangen ist per Post, 
Fax oder E-Mail zu richten an: 

el origen food GmbH 

Herrn Gerrit Feuerriegel 

"el origen food: Abstimmung ohne Versammlung" 

Große Reichenstraße 27 

20457 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland 

Tel: +49 (0)40 60050908 

E-Mail: gerrit@elorigenfood.com 

9.2 Für die den Gläubigern durch die Teilnahme an der Abstimmung entstehenden Kosten 
und Auslagen für Besondere Bescheinigungen werden nicht erstattet. 

10. HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 

Der Schutz der personenbezogenen Daten der Gläubiger und deren rechtskonforme 
Verarbeitung haben für die Emittentin einen hohen Stellenwert. Daher hat die 
Emittentin auf ihrer Internetseite (https://www.elorigenfood.de) unter 
Datenschutzrichtlinie dargestellt, wie sie grundsätzlich mit Daten umgeht, für deren 
Verarbeitung sie verantwortlich ist. Im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung 
und der Stimmabgabe verarbeitet die Emittentin folgende Datenkategorien von 
Gläubigern: Kontaktdaten, Anzahl der von den Gläubigern gehaltenen 
Teilschuldverschreibungen, Informationen zu dem depotführenden Institut, ggf. Daten 
zu einem vom Gläubiger benannten Vertreter. Die Emittentin verarbeitet diese Daten 
ausschließlich, um ihre Pflichten aus der Anleihe zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
Datenschutzgrundverordnung, "DSGVO") und um gesetzliche Pflichten (z.B. aus dem 
SchVG) zu erfüllen. Die Emittentin speichert diese Daten, solange dies durch 
gesetzliche Vorschriften vorgegeben ist. Die vorgenannten Daten werden dem 
Abstimmungsleiter und ggf. weiteren Dienstleistern, Rechtsanwälten und 
Steuerberatern, weitergeleitet, die die Emittentin bei der Organisation der 
anstehenden Stimmabgabe unterstützen. Die Emittentin verwendet die Daten zu 
keinem anderen Zweck als hier angegeben.  
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Hamburg, im Juni 2025  
 
 
el origen food GmbH 

Der Geschäftsführer (Gerrit Feuerriegel) 

Auch der von der el origen food GmbH, Satzungssitz: Hamburg, Bundesrepublik Deutschland, 
beauftragte Notar, Dr. Johannes Beil, Notare Bergstraße, Hamburg, fordert als 
Abstimmungsleiter entsprechend der Vorgabe des § 10.2 der Anleihebedingungen die 
Gläubiger zur Stimmabgabe im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des 
Abstimmungszeitraums beginnend am 8. Juli 2025, 00:00 Uhr und endend am 10. Juli 2025, 
24:00 Uhr, nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern 2 bis 9 auf und unterbreitet den 
Beschlussvorschlag unter der vorstehenden Ziffer 2. 

Hamburg, im Juni 2025 

Notar Dr. Johannes Beil 
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Anlage 

Formular zur Vollmachtserteilung für eine Stimmabgabe  

in der Abstimmung ohne Versammlung hinsichtlich der 

bis zu EUR 10.000.000,00 

8,00% nicht nachrangige, unbesicherte Anleihe 2023/2026 

ISIN DE000A352B09, WKN: A352B0 

("Anleihe")  

 

Dieses Formular dient der Bevollmächtigung zur schriftlichen Stimmabgabe im Rahmen der 
Abstimmung ohne Versammlung gemäß §§ 5 ff. SchVG der el origen food GmbH. 

Name des Gläubigers: ............................................................................................................  

Anschrift: .................................................................................................................................  

Depotführende Bank: ..............................................................................................................  

Depotnummer: ........................................................................................................................  

Stückzahl der gehaltenen Teilschuldverschreibungen: ..........................................................  

Gesamtnennbetrag der gehaltenen Teilschuldverschreibungen: ..........................................  

Name des Bevollmächtigten: ..................................................................................................  

Anschrift: .................................................................................................................................  

 
Der Bevollmächtigte ist bevollmächtigt, mich/uns hinsichtlich der Ausübung sämtlicher Rechte, 
insbesondere des Stimmrechts, aus den von mir gehaltenen Teilschuldverschreibungen in 
jeder gesetzlich zulässigen Weise zu vertreten bei der 

Abstimmung ohne Versammlung betreffend die Anleihe 
 
Bezüglich der Beschlussfassung über den Beschlussvorschlag, der unter Ziffer 2. der 
Aufforderung zur Stimmabgabe aus Juni 2025 (veröffentlicht im Bundesanzeiger am 23. Juni 
2025 vorgesehen ist, gilt Folgendes: 

[bitte Zutreffendes ankreuzen] 
 
☐ Ich/Wir erteile/n dem Bevollmächtigten keine Weisung, wie er bei der Beschlussfassung 
abzustimmen hat. 
 
ODER 
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☐ Ich/Wir weisen den Bevollmächtigten an, bei der Beschlussfassung folgendermaßen 
abzustimmen bzw. folgende Erklärung abzugeben: 
 
☐ Ja   ☐ Nein   ☐ Enthaltung 
 
 
Bezüglich der Beschlussfassung über etwaige Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen 
gilt Folgendes: 

[bitte Zutreffendes ankreuzen] 
 
☐ Ich/Wir erteile/n dem Bevollmächtigten keine Weisung, wie er bei der Beschlussfassung 
über etwaige Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen abzustimmen hat. 
 
ODER 
 
☐ Ich/Wir weisen den Bevollmächtigten an, sich bei der Beschlussfassung über etwaige 
Gegenanträge und/oder Ergänzungsverlangen zu enthalten.  
 
Der/die Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 Bürgerlichen Gesetzbuchs 
befreit. 

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 Bürgerliches Gesetzbuch zu erteilen. 

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und wird in 
Übereinstimmung mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ausgelegt. 

 

________________________ 
Unterschrift 

 

________________________ 
Name und Titel des Unterzeichnenden  
 

 

________________________ 
Datum 

Hinweis 
 
Bitte senden Sie dieses Formular per Post, Fax oder E-Mail oder sonst in Textform an die 
folgende Adresse: 

Herrn Notar Dr. Johannes Beil 

Notare Bergstraße 
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– Abstimmungsleiter –  

"el origen food GmbH: Abstimmung ohne Versammlung" 

Bergstraße 11, 20095 Hamburg, Deutschland 

Tel: +49 (0)40 302006 887 

Fax: +49 (0)40 302006 675 

E-Mail: elorigen@notariat-bergstrasse.de 

Bitte beachten Sie die umfassenden Angaben zur Teilnahme an der Abstimmung ohne 
Versammlung sowie zur Stimmabgabe in der Aufforderung zur Stimmabgabe aus Juni 2025 
(veröffentlicht im Bundesanzeiger am 23. Juni 2025. Die Angaben in dieser Aufforderung zur 
Stimmabgabe sind allein maßgebend. 

 


